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BAVers Tagung: 07-09.11.2022 in Stuttgart

• Anmeldung möglich

• https://www.bavers.de/Jahrestagungen/Stuttgart-2022/

• Anmeldefrist: bis 07.10.2022

• Tagungsgebühr: 49 Euro

• Themen: werden noch 
bekannt gegeben
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Rentenanpassungs- und Erwerbsminderungsrenten-
Bestandsverbesserungsgesetz); Stand: Referentenentwurf v. 
23.03.2022, Inkrafttreten: 01.07.2022 ff
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Bestand am 30. Juni 2024 Anspruch auf

1. eine Rente wegen Erwerbsminderung oder eine Erziehungsrente, die jeweils nach dem 31. 
Dezember 2000 und vor dem 1. Januar 2019 begonnen hat,

2. eine Hinterbliebenenrente, die nach dem 31. Dezember 2000 und vor dem 1. Januar 2019 
begonnen hat und der kein Rentenbezug der verstorbenen versicherten Person unmittelbar 
vorausging,

3. eine Rente wegen Alters, die unmittelbar an eine Rente wegen Erwerbsminderung oder an eine 
Erziehungsrente nach Nr. 1 anschließt oder

4. eine Hinterbliebenenrente, die unmittelbar an eine Rente wegen Erwerbsminderung nach Nr. 1 
oder an eine Rente wegen Alters nach Nr. 3 anschließt,

wird ab dem 1. Juli 2024 ein Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten (pEP) bei dieser Rente 
berücksichtigt. 
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Die pEP, die der Rente am 30.06.2024 zugrunde liegen, werden mit folgendem Zuschlagsfaktor
vervielfältigt:
• 0,0750 – wenn die Rente wegen Erwerbsminderung, die Erziehungsrente oder die 

Hinterbliebenenrente nach dem 31. Dezember 2000 und vor dem 1. Juli 2014 bzw.
• 0,0450 – wenn die Rente wegen Erwerbsminderung, die Erziehungsrente oder die 

Hinterbliebenenrente nach dem 30. Juni 2014 und vor dem 1. Januar 2019 begonnen hat. 

Die Höhe des Zuschlags entspricht der Wirkung, die sich aus der jeweiligen Veränderung der
Zurechnungszeit ergibt und von der der Rentenbestand bisher nicht profitiert hat, entsprechend 
einem Finanzvolumen von jährlich 2,6 Mrd. Euro. Im Ergebnis erhöht sich damit eine Bestandsrente
pauschal um 7,5 Prozent für Rentenzugänge in der Zeit vom 1. Januar 2001 bis 30. Juni 2014 bzw. 
4,5 Prozent für Rentenzugänge in der Zeit vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2018.

Der Faktor bestimmt sich in den Fällen der Nr. 3 nach dem Beginn der Rente wegen Erwerbs-
minderung oder dem Beginn der Erziehungsrente und in den Fällen der Nr. 4 nach dem Beginn der 
Hinterbliebenenrente, wenn diese vor dem 1. Januar 2019 begonnen hat, andernfalls nach dem 
Beginn der Rente wegen Erwerbsminderung. 



Auswirkung der verlängerten Zurechnungszeiten 
bei EM-Renten
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Musterfall:
Versicherter geb. 01.07.1965; 
Verdienst: immer 1EP/Jahr 
Eintritt volle EM: 01.11.2013
Rentenbeginn: 01.06.2014 (Zeitrente)

Rechtsstand Zurechnungszeit bis… Summe 
persönliche 
Entgeltpunkte

Juni 2014 Bis Juni 2025 
(=139 Mo.; 60. Lj.)

38,3706

Juli 2014 Bis Juni 2027 
(=163 Mo.; 62. Lj.)

40,1561

Januar 2019 Bis Februar 2031
(=207 Mo.; 65. Lj. + 8 Mo.)

43,4293

+13,2% 
(vs. 7,5% real)

+8,2% 
(vs. 4,5% real)

Die geplanten Zuschläge in Höhe von 7,5 Prozent und 4,5 Prozent werden aber zu keiner vollständigen 

Angleichung führen. Um eine vollständige Angleichung aller Erwerbsminderungsrenten zu erreichen, 

sind nach überschlägigen Berechnungen Zuschläge in Höhe von rund 13 Prozent und rund 8 Prozent 

notwendig. Bei diesen Berechnungen ist die Zahl der fehlenden Zurechnungszeitmonate ins Verhältnis 

gesetzt zu der maximalen Zahl der Monate, die vom 17. Lebensjahr bis zum Ende der Zurechnungszeit 

zurückgelegt werden konnten. Dies ergibt für die Gruppe, deren Erwerbsminderungsrente vor dem 1. Juli 

2014 begonnen hat, einen Wert von ca. 13 Prozent (68 Monate fehlende Zurechnungszeit geteilt durch 

516 Monate, die vom 17. Lebensjahr bis zum 60. Lebensjahr des Versicherten zurückgelegt werden 

konnten). Für die Gruppe, deren EM-Rente in der Zeit vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2018 

begonnen hat, ergibt sich ein Wert von ca. 8 Prozent (44 Monate fehlende Zurechnungszeit geteilt durch 

540 Monate, die vom 17. bis zum 62. Lebensjahr zurückgelegt werden konnten).
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Bei Hinterbliebenenrenten wird kein Zuschlag ermittelt, wenn die versicherte Person zu einem 
Zeitpunkt verstorben ist, zu dem bei einem Rentenbeginn im Jahr 2019 auch keine Zurechnungszeit 
mehr vorliegen würde, das heißt, nach Vollendung eines Lebensalters von
65 Jahren und acht Monaten. 

Folgt auf eine Rente mit einem Zuschlag an pEP
• eine Rente wegen Alters oder
• eine Hinterbliebenenrente, bei der eine Zurechnungszeit nicht oder nur in begrenztem Umfang zu 

berücksichtigen ist,
ist der Zuschlag an pEP weiter zu berücksichtigen.

• Der AR beträgt ab dem 1. Juli 2022 36,02 Euro (bisher: 34,19 EUR). 
Der AR (Ost) beträgt ab dem 1. Juli 2022 35,52 Euro (bisher: 33,47 EUR).

• Das Sicherungsniveau vor Steuern beträgt für das Jahr 2022 48,14 Prozent.



Update: 99,99% Wunschteilrente möglich?
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Informationsschreiben zur Umsetzung der Freibeträge nach § 82a SGB XII;
hier: Freibetragsberücksichtigung nach Berechnung einer Folgerente
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Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) hat kürzlich über Fallkonstellationen informiert, 

in denen bei Bestandsrentenfällen mit einem Rentenbeginn vor 1992 zunächst wegen der 

Fiktionsregelung des § 307f Abs. 2 SGB VI das Vorliegen von mindestens 33 Jahren 

Grundrentenzeiten gegenüber den Trägern der Sozialhilfe bestätigt wurde und nun aufgrund der 

Berechnung einer Folgerente unter Anwendung der seit 1992 geltenden Vorschriften des SGB VI 

festgestellt wird, dass im Einzelfall keine mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten mehr vorliegen. 

Im betreffenden „Folge-Rentenbescheid“ sind in der gesonderten Anlage „Grundrentenzeiten“ zum 

Rentenbescheid somit weniger als 396 Kalendermonate (33 Jahre) Grundrentenzeiten ausgewiesen. 

Mit diesem Schreiben gibt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) für diese 

Fallkonstellationen ergänzende Hinweise, die eine bundeseinheitlichen Praxis zur Anerkennung der 
Freibeträge gewährleisten sollen. 
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1 Auswirkung auf den Freibetrag nach § 82a SGB XII 

1.1 betroffene Fallgestaltungen 

Die geschilderte Besonderheit kann insbesondere in den folgenden Fällen auftreten: 

• auf Bezug einer Erwerbsminderungsrente mit Rentenbeginn vor 1992 folgt mit Erreichen der Regelaltersgrenze 

eine Regelaltersrente nach den Vorschriften des SGB VI, 

• auf Bezug einer Erwerbsminderungs- oder Altersrente mit Rentenbeginn vor 1992 folgt nach Tod des 

Versicherten eine Hinterbliebenenrente (Witwen-/Witwerrente) nach den Vorschriften des SGB VI. 

Die Problematik ergibt sich nach derzeitiger Rechtslage hingegen nicht, wenn sowohl die bisherige Rente als auch die 

Folgerente jeweils nach den Vorschriften des SGB VI berechnet worden sind (also zum Beispiel Bezug einer 

Erwerbsminderungsrente mit Renten-beginn ab 1992 und nun „Umwandlung“ in eine Regelaltersrente). Hier kann es 

nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich des Vorliegens/Nichtvorliegens von mindestens 33 Jahren 

Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 SGB VI kommen. 

1.2 Freibetragsberücksichtigung bei Berechnung einer Folgerente 

Die Fälle, bei denen kein Anwendungsfall von § 307f SGB VI mehr vorliegt und bei der Berechnung der Folgerente nicht 

mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten ermittelt wer-den, sind so zu behandeln, als würden weiterhin mindestens 33 

Jahre an Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 SGB VI vorliegen. Bei den dargestellten Fallgestaltungen ist daher 

weiterhin ein Freibetrag nach § 82a SGB XII zu berücksichtigen, obwohl in der Anlage „Grundrentenzeiten“ des 

Rentenbescheides über die Folgerente weniger als 396 Kalendermonate (33 Jahre) Grundrentenzeiten 

ausgewiesen sind. Für die Höhe des Freibetrags ist stets auf die aktuelle Rentenhöhe der Folgerente abzu-
stellen. 
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2 Begründung 

Das Vorliegen von mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 SGB VI ist Voraussetzung für die 

Berücksichtigung des Freibetrags nach § 82a SGB XII. Die Regelung in § 307f Absatz 2 SGB VI hat der Gesetzgeber 

ausschließlich wegen der flankierenden Freibeträge in den Fürsorgesystemen (z. B. nach § 82a SGB XII) sowie im Wohn-geld (§

17a WoGG) in das Gesetz aufgenommen (BT-Drucks. 19/18473, S. 48). Es war dabei der Wille des Gesetzgebers, eine 

praktikable Lösung zu finden für die Bestandsrentenfälle mit einem Rentenbeginn vor 1992. Die betroffenen Rentenbezieher 

sollten trotz der vereinfachenden und weitgehend pauschalierenden Regelungen zur Ermittlung eines Anspruchs auf den 

Grundrentenzuschlag zusätzlich auch von den flankierenden Freibeträgen profitieren können. 

Es war hingegen nicht die Intention des Gesetzgebers, bei der Berechnung einer Folgerente nach den ab 1992 geltenden 

Vorschriften des SGB VI die Freibeträge wieder entfallen zu lassen. Dies wäre mit dem sozialpolitischen Zweck der Grundrente,

die Lebens-leistung von Menschen aufgrund von langjähriger Versicherung u. a. auch im jeweiligen Fürsorgesystem abzubilden, 

nicht vereinbar. 

Die Auslegung nach Sinn und Zweck erfordert auch weiterhin die Einbeziehung der Personen, deren bisherige Rente vor 1992 

begonnen hatte und bei denen nun nach Inkrafttreten des Grundrentengesetzes am 1. Januar 2021 eine Folgerente berechnet 

wird. Diese Personen oder deren Hinterbliebene würden ansonsten ausschließlich aufgrund der Berechnung einer Folgerente 

nach dem ab 1992 geltenden SGB VI-Recht den Anspruch auf den bisher gewährten Freibetrag wieder verlieren. Dies wäre ein 

nicht gewollter Wertungswiderspruch, zumal es im Rentenversicherungsrecht bei Berechnung einer Folgerente aufgrund von 

sogenannten Besitzschutzregelungen regelmäßig nicht zu Verschlechterungen kommen kann. 

3 Information der Träger der Sozialhilfe 

Wir gehen davon aus, dass bei den Trägern der Sozialhilfe ggfls. entsprechende Frage-stellungen im Zusammenhang mit der 

Bewilligung der Folgerente bei Bestandsrentnern mit Rentenbeginn vor 1992 auftreten können, da in der Anlage 

„Grundrentenzeiten“ des Rentenbescheides über die Folgerente keine 396 Kalendermonate (33 Jahre) Grundrentenzeiten mehr 

ausgewiesen sind. Wir bitten daher die vorgenannten Kernaussagen (fett markiert) in geeigneter Weise Ihren Trägern der 

Sozialhilfe zur Verfügung zu stellen. Ergänzend möchten wir Sie nachfolgend noch über den rentenrechtlichen Hintergrund in-

formieren, der den vorgenannten Fallgestaltungen zu Grunde liegt. 
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4 Rentenrechtlicher Hintergrund 

4.1 Rente mit Rentenbeginn vor 1992 

Bei einem Rentenbeginn vor 1992 findet - in der Regel mangels Speicherung von renten-rechtlichen Zeiten nach den 

Vorschriften des SGB VI im Versicherungskonto (und damit auch von Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 SGB VI) -

die vereinfachende und weit-gehend pauschalierende Sonderregelung nach § 307f SGB VI für die Prüfung und 

Ermittlung des Anspruchs auf einen Grundrentenzuschlag Anwendung. 

Dies bedeutet, dass die Rentenversicherungsträger (RV-Träger) im Rahmen der automatisierten Bestandsüberprüfung 

dieser Rentenfälle keine Grundrentenzeiten im Einzelnen prüfen beziehungsweise auch nicht prüfen können. Sofern in 

diesen Fällen die in § 307f Absatz 1 SGB VI genannten Voraussetzungen vorliegen, gilt über die Fiktionsregelung nach 

§ 307f Absatz 2 SGB VI das Vorliegen von mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten im Sinne des § 76g Absatz 2 SGB 

VI als erfüllt und die RV-Träger haben die Träger der Sozialhilfe beziehungsweise die Wohngeldstellen zum Beispiel 

aufgrund der elektronischen Sammelanfrage dementsprechend informiert. 

4.2 Folgerente mit Rentenbeginn nach dem 1. Januar 2021 

Erfolgt nun ab einem Zeitpunkt nach Inkrafttreten des Grundrentengesetzes, also nach dem 1. Januar 2021, die 

Berechnung einer Folgerente, liegt für diese Rentenberechnung kein Anwendungsfall von § 307f SGB VI mehr vor. 

Damit gilt für die Prüfung und Ermittlung des Anspruchs auf einen Grundrentenzuschlag in der Folgerente die Regelung 

von § 76g SGB VI. Das bedeutet, dass die RV-Träger Versicherungszeiten nach den Vorschriften des SGB VI und 

folglich im Einzelnen auch tatsächlich die Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 SGB VI prüfen. 

Das kann in Einzelfällen dazu führen, dass im Ergebnis nicht mehr mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten vorliegen. 

Im betreffenden „Folge-Rentenbescheid“ sind in der gesonderten Anlage „Grundrentenzeiten“ zum Rentenbescheid 
somit weniger als 396 Kalender-monate (33 Jahre) Grundrentenzeiten ausgewiesen. 
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• Die Geringfügigkeitsgrenze (bisher 450 Euro/Monat) wird ab Oktober 2022 auf 520 Euro angehoben und von da an 

dynamisiert. Geringfügigkeitsgrenze ist künftig das monatliche Arbeitsentgelt, das bei einer Arbeitszeit von zehn 

Wochenstunden zum allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn erzielt wird. Sie wird berechnet, indem der Mindestlohn 

(ab 10/2022: 12 Euro/Std) mit 130 vervielfacht, durch drei geteilt und auf volle Euro aufgerundet wird. Eine wöchentliche 

Arbeitszeit von 10 Stunden entspricht einer Arbeitszeit von 43 Stunden und 20 Minuten im Monat (Kalenderjahr = 

52 Wochen bzw. Quartal = 13 Wochen).

• Das Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze ist danach künftig nur unschädlich, wenn die folgenden drei – nunmehr 

gesetzlich vorgegebenen – Voraussetzungen kumulativ vorliegen:

• Die Geringfügigkeitsgrenze wird nur ausnahmsweise aufgrund einer nicht mit Sicherheit zu erwartenden 

Einmalzahlung überschritten. Über die höchstens zulässige Wochenarbeitszeit zu Mindestlohnbedingungen 

hinausgehende Überstunden sind gegebenenfalls im Verlauf des Kalenderjahres rechtzeitig abzubauen, wenn 

kein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis begründet werden soll.

• Die Geringfügigkeitsgrenze wird innerhalb des für den jeweiligen Entgeltabrechnungszeitraum zu bildenden 

Zeitjahres höchstens in zwei Kalendermonaten überschritten. – Die Spitzenverbände der Sozialversicherung 

orientieren sich bei ihrer bisherigen Auslegung in Ermangelung einer gesetzlichen Regelung an den zeitlichen 

Grenzen der kurzfristigen Beschäftigung (drei Monate).

• Das Einkommen im Kalenderjahr übersteigt nicht das 14fache der Geringfügigkeitsgrenze im Monat. Bei 

einer Grenze von 520 Euro darf das Arbeitsentgelt im Kalenderjahr grundsätzlich insgesamt 6.240 Euro 

(bisher: 5.400 Euro) nicht überschreiten. Auch unter Berücksichtigung eines nur gelegentlichen und 

unvorhergesehenen Überschreitens führt nunmehr ein Arbeitsentgelt, das 7.280 Euro (= 6.240 Euro + 2 x 520 

Euro) übersteigt, in jedem Fall zu einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung.
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• Bestandsschutzregelungen: Für versicherungspflichtig Beschäftigte, für die bis zum Inkrafttreten der Neuregelung die bisherigen 

Regelungen für den Übergangsbereich gelten und die ein regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt in Höhe von 450,01 bis 520 Euro 

erzielten, werden die beitragspflichtigen Einnahmen weiterhin nach bisherigem Recht (§ 163 Absatz 10 SGB VI) bestimmt. Diese 

Bestandschutzregelung ist bis zum 31. Dezember 2023 befristet und tritt dann außer Kraft.

• SGB III: Der genannte Personenkreis bleibt in dieser Beschäftigung längstens bis zum 31. Dezember 2023 

versicherungspflichtig, solange das Arbeitsentgelt 450 Euro monatlich übersteigt. Den Betroffenen wird jedoch ein 

Optionsrecht auf Befreiung von der Versicherungspflicht eingeräumt.

• SGB V: Für den genannten Personenkreis bleibt die Versicherungspflicht bis zum 31.12.2023 bestehen. Dies gilt 

allerdings nur für die aktuelle Beschäftigung, sofern nicht die Voraussetzungen für eine Familienversicherung vorliegen 

und solange das Arbeitsentgelt die alte Grenze für eine geringfügige Beschäftigung von 450 Euro übersteigt. Alternativ 

können sich die Betroffenen auf Antrag von der Versicherungspflicht befreien lassen.

SGB V (Krankenversicherung)

• In der GKV werden nur Personen familienversichert, deren regelmäßiges monatliches Gesamteinkommen ein Siebtel der 

monatlichen Bezugsgröße (§ 18 SGB IV) nicht überschreitet (2022: 470 Euro monatlich). Als Sonderregelung zu diesem Grundsatz 

wird das zulässige Gesamteinkommen für Familienversicherte für geringfügig Beschäftigte an die neue Geringfügigkeitsgrenze 

angepasst. Damit wird sichergestellt, dass alle geringfügig Beschäftigten, die die übrigen Voraussetzungen für eine 

Familienversicherung erfüllen, diese erhalten. So soll vermieden werden, dass eine geringfügige Beschäftigung wegen des 

Überschreitens der Einkommensgrenze in der Familienversicherung nicht aufgenommen wird.

SGB VI (Rentenversicherung)

• Die beitragspflichtige Einnahme selbständig Tätiger wird angepasst und beträgt aufs Jahr gerechnet mindestens das 12fache der

Geringfügigkeitsgrenze.

• Die monatliche Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für freiwillig Versicherte steigt von 450 Euro auf die neue dynamisierte 

Geringfügigkeitsgrenze.

13
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Bundessozialgericht
Anhängige Rechtsfragen des 5. Senats
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B 5 R 2/21 R (alt: B 12 R 11/20 R)

Vorinstanz: LSG Stuttgart, L 9 R 4318/18, 17.11.2020 

Zur Nachversicherung nach § 8 Abs 2 S 1 Nr 3 SGB 6. 

Unter welchen Voraussetzungen ist die Erhebung der Verjährungseinrede durch den Schuldner von Nachversicherungsbeiträgen 

rechtsmissbräuchlich wegen eines Verstoßes gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB)? 

B 5 R 12/21 R

Vorinstanz: LSG Berlin-Potsdam, L 17 R 354/17, 16.12.2020 

Ist die nach innerstaatlichem Rentenversicherungsrecht vorzunehmende begrenzte Gesamtleistungsbewertung nach § 74 S 1 bis 3 

SGB 6 unter der Anwendung koordinierender Verdrängungsregelungen innerhalb der innerstaatlichen und der zwischenstaatlichen 

Vergleichsrente identisch durchzuführen oder muss die Rentenberechnung nach § 74 S 3 SGB 6 auf nicht verdrängte 

Versicherungszeiten verschoben werden? 

B 5 R 21/21 R

Vorinstanz: LSG Essen, L 18 R 306/20, 09.03.2021 

Sind die seit Frühjahr 2018 von den Rentenversicherungsträgern in reduziertem Umfang erteilten Rentenbescheide iS des § 35 

Abs 1 S 2 SGB 10 hinreichend begründet? 

Schließt die Regelung in § 42 SGB 10 zur Nichtaufhebung eines unter Verletzung von Verfahrensvorschriften zustande gekommenen 

Verwaltungsakts auch die Kostenfolge des § 63 Abs 1 S 2 SGB 10 aus, wenn im Widerspruchsverfahren ein Begründungmangel iS des 

§ 41 Abs 1 Nr 2 SGB 10 geheilt wird (hier: durch nachträgliche Übersendung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der 

Entgeltpunkte in einem Rentenbescheid)? 

B 5 R 26/21 R (alt: B 13 R 21/20 R)

Vorinstanz: LSG Celle-Bremen, L 2 R 375/18, 27.03.2019 

Ist § 44 SGB 10 auch dann (entsprechend) anwendbar, wenn die Rechtswidrigkeit eines bestandskräftig gewordenen Rücknahme- bzw

Rückforderungsbescheids allein auf der Verletzung von § 48 Abs 1 S 2 SGB 10 beruht? 
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B 5 R 29/21 R (alt: B 13 R 24/20 R)

Vorinstanz: LSG Essen, L 14 R 883/19, 13.03.2020 
Verstößt § 59 Abs 1, Abs 2 S 2 iVm § 253a SGB 6 in der auch aktuell gültigen Fassung des EM-Leistungsverbesserungsgesetzes (juris: 

EMLVG) vom 17.7.2017 (BGBl I 2509) gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art 3 Abs 1 GG), indem Versicherte, deren Rente vor

dem Jahr 2018 begonnen hat, vollständig von der dort geregelten (schrittweisen) Anhebung des Endes der Zurechnungszeit bei einer

Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ausgeschlossen sind? 

B 5 R 37/21 R (alt: B 13 R 14/21 R)

Vorinstanz: LSG München, L 13 R 224/20, 17.03.2021 

Erfasst die zeitliche Limitierung auf acht Jahre des § 58 Abs 1 S 1 Nr 4 SGB 6 auch Kalendermonate, die sowohl mit Zeiten einer 

schulischen Ausbildung als auch sich damit nicht überschneidenden Beitragszeiten belegt sind? 

B 5 R 39/21 R (alt: B 13 R 19/21 R)

Vorinstanz: LSG Chemnitz, L 4 R 631/19, 30.03.2021 

Sind die seit Frühjahr 2018 von den Rentenversicherungsträgern ohne Übersichten zur Berechnung der Entgeltpunkte erteilten 

Rentenbescheide iS des § 35 Abs 1 S 2 SGB 10 hinreichend begründet? 

Schließt die Regelung in § 42 SGB 10 zur Nichtaufhebung eines unter Verletzung von Verfahrensvorschriften zustande gekommenen 

Verwaltungsakts auch die Kostenfolge des § 63 Abs 1 S 2 SGB 10 aus, wenn im Widerspruchsverfahren ein Begründungmangel iS des 

§ 41 Abs 1 Nr 2 SGB 10 geheilt wird (hier: durch nachträgliche Übersendung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der 

Entgeltpunkte in einem Rentenbescheid)? 

B 5 R 41/21 R

Vorinstanz: LSG Chemnitz, L 5 R 475/19, 03.11.2020 

Treten an die Stelle der ermittelten Entgeltpunkte auch dann Entgeltpunkte (Ost), wenn die Tätigkeit im Beitrittsgebiet ausgeübt wird, 

nicht aber der Sitz des Arbeitgebers im Beitrittsgebiet liegt? 

20



Bundessozialgericht
Anhängige Rechtsfragen des 5. Senats

06.07.2022 BAVers e.V.

B 5 R 46/21 R

Vorinstanz: LSG Essen, L 3 R 953/17, 14.06.2021 

Sind Beamte auch dann von der Anrechnung weiterer Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung 

ausgeschlossen, wenn sie auch noch während des Bestehens des Beamtenverhältnisses ein Kind erzogen haben und 

hierdurch keine Anwartschaft auf Versorgung aufgrund der Erziehung in die beamtenrechtliche Versorgung eingeflossen ist? 
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Die Auswirkungen der Einführung der Grundrente auf den 
Versorgungsausgleich in der ges. Rentenversicherung
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Das Grundrentengesetz ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten.

Diese Fachinformation soll einen Überblick über die Auswirkungen dieses Gesetzes auf die Durchführung des Versorgungsausgleichs 
bei der Scheidung einer Ehe oder der Aufhebung einer Lebenspartnerschaft geben. Die Auswirkungen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nach durchgeführtem Versorgungsausgleich werden ebenfalls erläutert.

Inhalt
1 Die „Grundrente“
2 Grundrentenentgeltpunkte als eigene Entgeltpunkteart
3 Auskunft an das Familiengericht
4 Wertausgleich in der gesetzlichen Rentenversicherung
5 Abänderung des Versorgungsausgleichs

Durch die Einführung des Grundrentenzuschlags zum 1. Januar 2021 entstehen für die betroffenen versicherten
Personen weitere Anrechte in der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese sind bei der Scheidung einer Ehe oder der
Aufhebung einer Lebenspartnerschaft im Rahmen des Versorgungsausgleichs auszugleichen. Sie fließen daher in die
Auskünfte der Rentenversicherungsträger an die Familiengerichte ein. Der durchgeführte Versorgungsausgleich ist nach
Rechtskraft des Beschlusses des Familiengerichts in der gesetzlichen Rentenversicherung zu berücksichtigen.

Link zur Info:
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Nordbayern/DE/Presse-
Experten/Bayerische-Fachinformationen/2022/Fachinformationen_2022_node.html

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Nordbayern/DE/Presse-Experten/Bayerische-Fachinformationen/2022/Fachinformationen_2022_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Nordbayern/DE/Presse-Experten/Bayerische-Fachinformationen/2022/Fachinformationen_2022_node.html


Fall 1: Flexi-Rente nahezu optimaler Echt-Fall
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• Versicherte: geb. Juni 1956
• WZ45J: 580 Monate (Stand 12/2019)

• Rentenbeginn: März 2020 (=63 J. + 8 Mo.)
• Hinzuverdienst: 3.785€/Mo. + 2.280€/einmalig
• Rentenhöhe: ca. 1.483€



Fall 1: Flexi-Rente nahezu optimaler Echt-Fall
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für bes. langjährig Versicherte

MRZ'20 / 63+8 / nie 37.912 €

APR'20 / 63+9 / nie 36.509 €

MAI'20 / 63+10 / nie 35.101 €

JUN'20 / 63+11 / nie 33.685 €

JUL'20 / 64 / nie 32.263 €

AUG'20 / 64+1 / nie 30.835 €

SEP'20 / 64+2 / nie 29.400 €

OKT'20 / 64+3 / nie 27.958 €

NOV'20 / 64+4 / nie 26.510 €

DEZ'20 / 64+5 / nie 25.056 €

JAN'21 / 64+6 / nie 23.595 €

FEB'21 / 64+7 / nie 22.784 €

MRZ'21 / 64+8 / nie 21.311 €

APR'21 / 64+9 / nie 19.830 €

MAI'21 / 64+10 / nie 18.344 €

JUN'21 / 64+11 / nie 16.851 €

JUL'21 / 65 / nie 15.351 €

AUG'21 / 65+1 / nie 13.845 €

SEP'21 / 65+2 / nie 12.333 €

OKT'21 / 65+3 / nie 10.814 €

NOV'21 / 65+4 / nie 9.289 €

DEZ'21 / 65+5 / nie 7.757 €

JAN'22 / 65+6 / nie 6.218 €

FEB'22 / 65+7 / nie 4.673 €

MRZ'22 / 65+8 / nie 3.122 €

APR'22 / 65+9 / nie 1.564 €



Fall 2: Wunsch-Teil-Rente wegen 
Familienversicherung
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Fall 2: Wunsch-Teil-Rente wegen 
Familienversicherung
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Termin
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Die 12. Allgemeine Besprechung
findet statt am

Mittwoch, 
der 21.09.2022, 
um 13.30 Uhr

via Webex 


